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Auch in Kröpelin sind Häuser noch ohne Hausnummernschild
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„Navis“ bringen uns heute sicher ans Ziel und wer es vorher schon wissen will, kann mit „Google“ unter
Angabe von Ort, Straßennamen und Hausnummer auf dem PC seinen Ankunftszielpunkt schon einmal
betrachten. Doch manchmal beginnt erst bei der Ankunft das Rätzelraten, dann nämlich, wenn der
Hauseigentümer es versäumte, ein Hausnummernschild an dem Gebäude anzubringen. 

Das passierte besonders bei Fassadenverschönerungen, auch bei uns in Kröpelin, immer öfter. Achten
Sie doch einmal bei ihrem nächsten Spaziergang darauf. Sie werden sich wundern bei wie vielen Häusern
das in Kröpelin der Fall ist. Nun gut werden Sie sagen, mit etwas Fantasie kann jeder schnell wissen,
wenn ein unbeschildertes Haus zwischen der Hauptstraße Nr. 5 und Nr. 9 liegt, muss das logischerweise
die 7 sein. Doch bei Häusern, wo der Eingang in einer anderen Straße ist, wird es schon komplizierter, für
ortsunkundige Besucher, wie z.B. Rettungsdienste, Feuerwehr und Lieferanten. Hochachtung für unsere
Postboten, die diese örtlichen Besonderheiten kennen und dafür sorgen, dass auch Bewohner von
unbeschilderten Häusern immer ihre Post bekommen. Wer im eigenen kleinen Häuschen wohnt und
weder eine Hausnummer, noch seinen Namen am Briefkasten angebracht hat, darf sich nicht wundern,
wenn nach einem Zustellerwechsel die Post ausbleibt.
 Es darf nämlich nur zugestellt werden, wenn beides – Hausnummernschild und Name – lesbar
angebracht sind. Nicht nur im Interesse der eigenen Erreichbarkeit und Orientierungshilfe sollten die noch
fehlenden Hausnummernschilder bald angebracht werden. Das ist sogar  gesetzlich vorgeschrieben.
Rechtsgrundlage dafür  in Deutschland: § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch dort heißt es: „Der Eigentümer hat
sein Grundstück mit der von der Gemeinde festgesetzten Nummer zu versehen.“
 In Kröpelin in der Satzung über die Anbringung von Hausnummern vom 04.03.1998 geregelt. Danach
sind „Grundstücks- oder Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte oder ihnen dinglich gleichgestellte
Personen verpflichtet, die von der Stadt festgesetzte Hausnummer innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe zu beschaffen und gemäß § 4 anzubringen.”
 Übrigens wurden Häusernummerierungen europaweit bereits um 1750, nicht ohne Grund, eingeführt. Sie
sind heute in amtlichen Verzeichnissen, wie dem Liegenschaftskataster und dem Grundbuch festgehalten
und Teil der amtlichen Lagebeschreibung einer Immobilie. Also nicht nur Orientierungshilfe.
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